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Ambulante spezialfachärztliche Versorgung, verordnete Leistungen 

Corona-Pandemie: G-BA verlängert erneut Son-
derregelung zur telefonischen Krankschreibung 
und telefonischen ASV-Beratung  
Berlin, 17. Juni 2021 – Bei leichten Atemwegserkrankungen können sich 
Versicherte auch weiterhin telefonisch krankschreiben lassen. Die dafür 
notwendige Sonderregelung zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute um 3 Monate verlän-
gert. Sie gilt nun bis zum 30. September 2021. Auch wenn die Infektions-
zahlen deutlich zurückgehen, ist noch immer ein bundesweit relevantes 
COVID-19-Infektionsgeschehen zu verzeichnen. Maßnahmen zur Pande-
miebekämpfung sind daher nach wie vor notwendig. Mit der Sonderre-
gelung können Versicherte, die an leichten Atemwegserkrankungen lei-
den, telefonisch bis zu 7 Tage krankgeschrieben werden. Für weitere 
7 Kalendertage können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine Folge-
bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit telefonisch ausstellen. Wichtig 
bleibt: Ärztinnen und Ärzte müssen sich durch eine eingehende telefoni-
sche Befragung persönlich vom gesundheitlichen Zustand der Versicher-
ten oder des Versicherten überzeugen und prüfen, ob gegebenenfalls 
doch eine körperliche Untersuchung notwendig ist. 

Unabhängig von der Ausnahmeregelung zur telefonischen Krankschrei-
bung sollten Versicherte bei typischen COVID-19-Symptomen, nach Kon-
takt zu COVID-19-Patienten und bei unklaren Symptomen von Infektio-
nen der oberen Atemwege vor dem Arztbesuch telefonisch Kontakt zur 
Praxis aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. 

Der Beschluss zur Verlängerung der bundesweiten Sonderregelung der 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit tritt nach Nichtbeanstandung durch 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft. 

Möglichkeit zur telefonischen Beratung in der ASV ebenfalls verlängert 

In der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV), einem Ange-
bot für Menschen mit komplexen, schwer therapierbaren und/oder sel-
tenen Erkrankungen, bleibt die telefonische Beratung für alle Patienten-
gruppen vorerst befristet bis zum 30. September 2021 erhalten. Dieser 
erweiterte Behandlungsumfang soll das Risiko für eine mögliche Infek-
tion mit COVID-19 bzw. deren Übertragung oder Verbreitung nach ei-
nem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt vermindern und Patientinnen 
und Patienten, die ASV-berechtigt sind, trotzdem eine situations- und 
zeitgerechte Versorgung ermöglichen. 
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  Der Beschluss zur Verlängerung der ASV-Sonderregelung zur Möglichkeit 
der telefonischen Beratung tritt nach Nichtbeanstandung durch das 
BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit Wirkung vom 1. Juli 
2021 in Kraft. 

Sämtliche vom G-BA beschlossenen befristeten Sonderregelungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sind auf der Website des 
G-BA unter folgendem Link zu finden: www.g-ba.de/sonderregelungen-
corona 

 

 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. 
Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 
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